
 

 

Ausbildungsvertrag ​
Gestalterischer Vorkurs Propädeutikum 
Fernstudium-Online FS 

 

Modul 
❏ Vollzeit, ein Jahr 100 %​​ ​ ❏ Teilzeit, zwei Jahre 50 % 

 

Gewünschter Ausbildungsstart​  ⬚⬚.⬚⬚.⬚⬚⬚⬚ 
 

Personalien Kursteilnehmer:in 

Name:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Vorname:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 

Strasse/Nr.:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 

PLZ/Ort:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
E-Mail:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 

Telefon:​ ⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚ ⬚⬚ ⬚⬚ 

Geburtsdatum:​ ⬚⬚.⬚⬚.⬚⬚⬚⬚ 
 

Vertragspartei 

Name:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Vorname:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 

Strasse/Nr.:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 

PLZ/Ort:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
E-Mail:​ ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 

Telefon:​ ⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚ ⬚⬚ ⬚⬚ 

Geburtsdatum:​ ⬚⬚.⬚⬚.⬚⬚⬚⬚ 
 

Vertragspartei​ Kursteilnehmer:in 
 
 
 
Ort/Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _​ Ort/Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ​ Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Nach Kenntnisnahme der rückseitigen Vertragsbedingungen der Kunstschule anerkenne ich diese mit meiner Unterschrift und 
melde mich bzw. der/die genannte Studierende verbindlich zur Ausbildung im Vorkurs/Propädeutikum an.​
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Ausbildungsvertrag ​
Gestalterischer Vorkurs Propädeutikum 
Fernstudium-Online FS 

 
 
Vertragsbedingungen der Kunstschule Vorkurs/Propädeutikum Fernstudium-Online (Stand März 2025)  
 

Anmeldung und Aufnahme:​
Die Zahl der Studienplätze ist beschränkt. Über die 
Aufnahme entscheidet die Reihenfolge der 
eingegangenen verbindlichen Anmeldungen. 

Abschluss und Zertifikat:​
Nach Abschluss des Studiengangs und Abgabe der 
erforderlichen Unterlagen stellt die Kunstschule ein 
Zertifikat aus, das den erfolgreichen Besuch des 
gestalterischen Vorkurses/Propädeutikums bestätigt. 

Unterricht:​
Der Studiengang dauert in der Regel ein Jahr und kann 
danach monatlich verlängert werden.​
Die Lerninhalte stehen den Studierenden während der 
gesamten Studiendauer über die Lernplattform der 
Kunstschule ausschliesslich zur persönlichen Nutzung zur 
Verfügung. Sie sind in der Regel schriftlich formuliert und 
werden im Idealfall durch Bild- und Videomaterial ergänzt.​
Ein gemeinsamer Chat ermöglicht den Austausch unter 
den Studierenden. Zusätzlich kann je nach Verfügbarkeit 
ein persönlicher Coaching-Termin mit einer Fachperson 
vereinbart und kostenpflichtig verbindlich gebucht 
werden. 

Ausbildungskosten:​
Die Kosten für das erste Jahr Fernstudium betragen 4’500 
CHF für 12 Monate. Danach fallen monatlich 250 CHF an 
bis zum Abschluss oder einer Kündigung des 
Ausbildungsvertrages.​
Im Preis enthalten sind sämtliche Unterrichtsunterlagen 
sowie ein persönliches Online-Startup-Coaching (ca. 75 
Minuten) zu Beginn der Ausbildung. Zum Abschluss findet 
ein persönliches Abschlussgespräch statt.​
Nicht inbegriffen sind zusätzliche persönliche 
Fach-Coachings – diese können bei Bedarf 
kostenpflichtig über die Webseite der Kunstschule 
gebucht werden. Ebenfalls nicht enthalten sind 
persönliches Arbeitsmaterial, allgemeines 
Verbrauchsmaterial sowie Kosten für eigene 
Arbeitsräumlichkeiten.​
Ein leistungsfähiger Laptop sowie eine Digitalkamera mit 
Filmfunktion sind für die Ausbildung zwingend erforderlich 
und müssen selbstständig beschafft werden. 

Rechnungsstellung:​
Spätestens 60 Tage nach Eingang der Anmeldung stellt 
die Kunstschule eine erste Rechnung über 1’500 CHF 
aus. Ebenfalls erfolgt die monatliche Zahlung von 250 
CHF. 

KulturLegi: 
Vertragspartner mit einer Kulturlegi erhalten 20 % Rabatt 
auf das Schulgeld. Die entsprechenden Unterlagen sind 
mit den Anmeldeunterlagen einzureichen. 

 

 

Rücktritt, Abmeldung, Kündigung:​
Mit Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags wird die 
Anmeldung verbindlich. Eine Kündigung ist frühestens 
nach Ablauf der ersten 12 Monate mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat möglich.​
Bei Abmeldung, Schulaustritt oder Entlassung während 
des ersten Ausbildungsjahres bleibt das gesamte 
Schulgeld für das erste Jahr in jedem Fall vollumfänglich 
geschuldet – unabhängig von der tatsächlichen 
Teilnahme, bei psychischen oder physischen 
Erkrankungen oder aus anderen Gründen.​
Liegt ein ärztliches Attest vor, kann eine Unterbrechung 
der Ausbildung um bis zu ein Jahr gewährt werden. Dies 
entbindet jedoch nicht von der Zahlungspflicht.​
Die Kunstschule behält sich das Recht vor, den 
Ausbildungsvertrag insbesondere in folgenden Fällen 
fristlos zu kündigen:​
 – bei Nichterfüllung finanzieller Verpflichtungen​
 – bei Verletzung von Urheber- oder Nutzungsrechten ​
 – bei grobem Verstoss gegen die Schulregeln​
In diesen Fällen bleibt das gesamte Schulgeld weiterhin 
geschuldet. 

Schulordnung:​
Wer in einen Studiengang der Kunstschule aufgenommen 
wird, anerkennt die Wegleitung für Studierende der 
Kunstschule, die bei Schulbeginn in seiner jeweils 
aktuellen Form abgegeben wird. Diese ist integraler 
Bestandteil dieses Vertrags und bindend. Dies gilt auch 
für die hier vorliegenden allgemeinen 
Vertragsbedingungen, die in jedem Fall auch integrierter 
Bestandteil allfälliger individueller Vereinbarungen sind.  

Änderungen und Anpassungen: 
Die Kunstschule behält sich das Recht vor, im Interesse 
der Beteiligten, Änderungen der Wegleitung für 
Studierende und der Inhalte des Studiengangs 
vorzunehmen, Termine zu verschieben sowie allfällige 
Rechtsgrundlagen zu ändern. Allfällige Änderungen führen 
nicht zu einem Rücktrittsrecht. Über allfällige Änderungen 
wird in geeigneter Form informiert. 

Versicherung:​
Die Schule übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen, 
Krankheiten, Personen- und Sachschäden, Diebstählen, 
etc. Der Abschluss einer Kranken- und Unfallversicherung 
sowie einer Haftpflichtversicherung ist Sache der 
Studierenden bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter. 

Vertragspartner: 
Vertragspartner ist die KUNSTSCHULE ORG mit Sitz an 
der Theaterstrasse 30 in 8401 Winterthur. 
Gerichtsstand ist Winterthur. 
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